
D er Genosse Schröder aus N eustrelitz wurde darauf hin
gewiesen, daß die M ehrzahl der Zahlungsbefehle von 
MTS ohne Zinsen bean trag t werden. E r  sagte, das sei 
ihm  gleichgültig; solange kein W iderspruch eingelegt 
werde, in teressieren ihn diese Zahlungsbefehle nicht! 
Genosse Schröder begreift nicht, daß die Berechnung 
der Zinsen dazu beiträg t, daß die B auern ih re Schulden 
schnell begleichen werden.

A ngesichts der großen Bedeutung, die die U rteile des 
B ezirksgerichts fü r die R echtsprechung im Bezirk h a 
ben, müssen höhere A nforderungen an  diese Entschei
dungen gestellt werden. Man m uß verlangen, daß die 
R ichter des B ezirksgerichts den Genossen in  den K rei
sen durch ihre U rteile eine bessere politische Anleitung 
geben. Tatsächlich aber hebt das B ezirksgericht m anch
m al im  Ergebnis richtige, lebensnahe U rteile der K reis
gerichte m it form aljuristischen K onstruktionen auf 
oder ändert sie ab. Die Genossen des B ezirksgerichts 
müssen auch erkennen, daß bei einer unrichtigen K reis
gerichtsentscheidung, gegen die nur B erufung eingelegt 
ist, ihre politische V erantw ortlichkeit fü r den Schutz 
und die Sicherheit unseres S taa tes nicht m it der S tra f
prozeßordnung endet. Wenn es sich um  V erfahren han
delt, die fü r unseren S taa t bedeutsam  sind, so m uß 
m an verlangen, daß die Genossen bei falschen U rteilen, 
die sie nicht abändern können, aus politischer V eran t
w ortlichkeit heraus über das M inisterium  die K assation 
anregen.

Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1958, S. 440.

*

Auf Beschwerde einer S taatsanwältin  w ird gegen einen 
Richter ein Disziplinarverfahren eingeleitet, weil dieser 
nicht den überhöhten Strafanträgen der Staatsanwältin  
entsprochen hatte.
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E s erscheint H err H. S., geb. am 3. 5. 1929, aus E., 
K rs. St., zur Zeit W est-Berlin, und e rk lä rt:

Ich habe nach 8 Sem estern Jura-S tud ium  an der H um 
boldt-U niversität in Ost-Berlin am 2. 7. 56 mein S taa ts
examen m it g u t bestanden. Ich bin sofort ab 1. 8. 1956 
beim K reisgericht S trausberg  als R ichter in  Zivilsachen 
eingesetzt worden.
..........  In  dieser T ätigkeit als V orsitzender der S tra f
kam m er des K reisgerichts ha tte  ich Differenzen m it
der K reisstaatsanw ältin  E rika  Bach..............
M it F ra u  Bach geriet ich in S trafsachen dadurch an 
einander, daß ich ihren S tra fan trägen  im  allgem einen 
nicht entsprach, weil diese nach meinem Rechtsempfin
den und dem der Schöffen ungerecht oder s ta rk  über
höht waren. F ra u  Bach h a t sich daraufhin  bei der SED- 
P arte ig ruppe der Justizbehörden in S trausberg, bei der 
SED -K reisparteileitung und bei der Ständigen Kom
mission des K reistages über mich beschw ert. Wie ich 
von zuverlässiger Seite erfahren  habe, h a t sie be
hauptet, daß ich bew ußt gegen ihre S tra fan träg e  en t
schieden hätte . Es fand eine Sitzung der S tändigen 
Kommission fü r Innere Angelegenheiten, Volkspolizei 
und Justiz  beim R at des Kreises S trausberg  s ta tt. Aus 
dem Protokoll dieser Sitzung vom 20. 5. 1958, das m ir 
zur Stellungnahm e zugeleitet w orden ist, erg ib t sich, 
daß die S taatsanw ältin  Bach e rk lä rt habe, sie werde 
in Zukunft Verhandlungen, bei denen ich den Vorsitz 
führe, ablehnen. Sie begründete diese Ablehnung dam it, 
daß in  den von m ir geführten  S trafverhandlungen der

P ro te st wegen feh lerhafter Entscheidungen notwendig 
gewesen sei. Wie sich aus dem m ir abschriftlich vor
gelegten B ericht w eiter ergibt, h a t der Vorsitzende der 
Kommission, O berstleutnant Klocke, gleichzeitig S tad t
kom m andant von S trausberg , erk lärt, daß die Volks
vertre tung  ein derartiges V erhalten eines R ichters nicht 
dulden werde, und den K aderhauptinstruk teur Henning 
von der Justizverw altungsstelle F ra n k fu r t aufgefor
dert, die erforderlichen M aßnahm en zur Behebung 
dieses Zustandes einzuleiten. Im  Zusam m enhang m it 
diesen V orw ürfen w urde auch mein außerdienstliches 
V erhalten überprüft. Dabei wurde m ir zum Vorwurf 
gem acht, daß ich in bürgerlichen K reisen verkehre, gu te 
Beziehungen zu dem gleichfalls wie ich aus O stpreußen 
stam m enden R echtsanw alt K. un terha lte  und viel in 
G asts tä tten  verkehre. ..........
Als Ergebnis der von der Justizverw altung geforderten 
M aßnahm en wurde ich M itte Jun i zum  K reisgericht 
Fürstenw alde abgeordnet und m it W irkung vom 1. 7. 
1958 nach dort versetzt. Gleichzeitig w urde gegen mich 
ein D isziplinarverfahren eingeleitet. Die erforderliche 
Genehmigung des Justizm inisterium s is t offensichtlich 
erte ilt worden. Das ergib t sich daraus, daß ich durch 
das B ezirksgericht F ra n k fu r t auf A n trag  zu einem T er
min fü r die V erhandlung über das gem äß § 13 der 
D isziplinarordnung fü r R ichter eingeleitete D isziplinar
verfahren geladen wurde. Ich habe diesen Term in nicht 
m ehr abgew artet, sondern bin vorher nach W est-Berlin 
geflüchtet. Von zuverlässiger Quelle h a tte  ich erfahren, 
daß das D isziplinarverfahren zum A nlaß eines S tra f
verfahrens wegen Rechtsbeugung und evtl, w eiterer 
politischer V orw ürfe gegen mich genommen werden 
sollte...............

L au t diktiert, genehm igt, unterschrieben: 

gez. U nterschrift
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F ran k fu rt, den 20. Mai 1958 

B ericht
über die Teilnahm e an  der Sitzung der Ständigen Kom
mission Innere Angelegenheiten, VP und Justiz  vom 

16. 5. 1958 beim R a t des Kreises S trausberg

Anwesend: 12 Personen D auer: 15.00—17.00 U hr
pp.

Die A ussprache ergab jedoch auch, daß insbesondere 
Kaderproblem e eine Rolle spielten.

Einzelne M itglieder der Ständigen Kommission führten  
Beschwerde über das inner- und außerdienstliche Ver
halten des R ichters S. Die K reisstaatsanw ältin  Bach 
äußerte  sich dahingehend, daß sie in Z ukunft V erhand
lungen, bei denen der R ichter S. den Vorsitz führt, ab
lehnen werde. Sie begründet ihre Ä ußerung dam it, daß 
S. nur w enig S trafverhandlungen durchgeführt habe und 
daß gerade diese wenigen S trafverhandlungen den P ro 
te st wegen feh lerhafter Entscheidung notwendig ge
m acht hatten . D er Vorsitzende der S tändigen Kom
mission, Genosse Klocke, wies abschließend darauf hin, 
daß die V olksvertretung ein derartiges V erhalten des 
R ichters n icht dulden werde und ba t den U nterzeich
neten als V ertre te r der Justizverw altungsstelle M aß
nahm en einzuleiten, dam it dieser Zustand schnellstens 
behoben wird.

gez. Henning 
K aderhaup tinstruk teu r
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